
Inhaltlicher Antrag der Bunte Linke vom 16.10.2014: 
 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Resolution des Heidelberger Gemeinderates zum Transatlantischen Handels- und 
Investitionsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) 
 
Das Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP), das derzeit 
zwischen der Europäischen Union und den USA verhandelt wird, ist von enormer 
politischer Tragweite. Es betrifft direkt oder indirekt  fast alle Lebensbereiche. Dieses 
Freihandelsabkommen wird derzeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen 
Europäischer Kommission und den USA ausgehandelt. Der Inhalt des paraphierten 
Freihandelsabkommens mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, CETA), das als Vorlage zu TTIP gilt, liegt inzwischen vor. Seit wenigen 
Tagen liegt auch das Verhandlungsmandat für TTIP vor. Beide Papiere geben zu 
begründeten Befürchtungen Anlass, dass durch diese Freihandelsabkommen 
europäische Standards im Arbeits- und Sozialrecht, im Umwelt- und 
Verbraucherschutz, beim Daten- oder Verbraucherschutz in Frage gestellt werden 
und dass Investoren vor internationalen Schiedsstellen deutsches und europäisches 
Recht und demokratische Entscheidungen von Bund, Land und Kommunen 
aushebeln können. 
 
Die Verträge umfassen zahlreiche Bereiche der  kommunalen Daseinsvorsorge, etwa 
das öffentliche Auftragswesen, die Energiepolitik, den Umweltschutz und die 
Trinkwasserversorgung, aber auch kulturelle und soziale Einrichtungen. Aus diesem 
Grund bezieht die Stadt Heidelberg zu diesen Abkommen Stellung: 
 
1. Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hält die Intransparenz der Verhandlungen 
zu TTIP für inakzeptabel. Er fordert die Bundesregierung, die Europäische 
Kommission und den Europäischen Rat auf, sich dafür einzusetzen, dass die 
grundlegenden Verhandlungsdokumente des TTIP veröffentlicht, die Parlamente und 
die Öffentlichkeit über den Verlauf der Verhandlungen im Detail informiert werden. 
Vor einer Ratifizierung im Bundestag und im Europäischen Parlament werden die 
Verträge den kommunalen Spitzenverbänden zur Prüfung vorgelegt. Die Verbände 
erhalten die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
2. Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg fordert die Bundesregierung, den 
Bundestag und das Europäischen Parlament auf, die Verträge abzulehnen, wenn 
dadurch  
 
• der universelle Zugang zu Diensten der öffentlichen Daseinsvorsorge in Gefahr 

gerät, 
 
• Investitionsschutzklauseln enhalten, die es internationalen Firmen ermöglichen, 

Bund, Land und Kommunen wegen entgangener Gewinne zu verklagen, wenn 
diese neue Standards in ökologischen oder sozialen Bereichen beschließen,  
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• außergerichtliche Schiedsstellen eingerichtet werden, die für solche Verfahren 

zuständig sind und das Verfahren unter Ausschluss der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit durchführen sollen, 

 
• ein hohes Niveau im Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Europa 

nicht mehr gewährleistet ist oder ein Vormarsch der grünen Gentechnik zu 
befürchten ist, 

 
• die fortschrittliche europäische Gesetzgebung zum Schutz der Umwelt und des 

Klimas infrage gestellt wird, 
 
• die aktuell geltenden Standards im Bildungsbereich, im Arbeitsrecht oder in der 

Sozialgesetzgebung gefährdet sind, 
 
• die europäische Vielfalt im Kulturbereich in Gefahr gerät, 
 
• der bestehende Datenschutz ausgehebelt wird, 

 
• künftigen Generationen Handlungsspielräume bei der Gestaltung eines sozial 

gerechten und nachhaltigen Europas genommen werden. 
 
 
3. Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg begrüßt ausdrücklich den Beschluss des 
Deutschen Städtetags vom 12. Februar 2014 zum TTIP und den Beschluss der 
kommunalen Spitzenverbände vom Oktober 2014 und schließt sich diesen 
Beschlüssen an. 
 
 
 
Begründung:  
 
Demokratie und Transparenz  
Die Verhandlungen zu allen drei Abkommen fanden und finden als Geheimverhandlungen statt – 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht einmal die EU-Abgeordneten haben uneingeschränkten 
Zugang zu den Dokumenten. Und obwohl Städte und Kommunen direkt betroffen sind, werden die 
kommunalen Spitzenverbände (in Deutschland der Städte- und Gemeindetag, sowie der Landkreistag) 
nicht in die Verhandlungen eingebunden. Dies entspricht nicht demokratischen Standards. Vielmehr 
muss die Einbeziehung in die Verhandlungen über die Verträge so frühzeitig und in einer Art und 
Weise erfolgen, dass  eine Mitgestaltung möglich ist.   
 
Investitionsschutz für Konzerne 
Bei TTIP und CETA erhalten internationale Konzerne ein Sonderklagerecht gegen demokratisch 
beschlossene Gesetze. Die Klagen werden vor privaten Schiedsgerichten nichtöffentlich verhandelt. 
Diese stellen eine Paralleljustiz dar, die grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates unterläuft und 
Konzerne mächtiger macht als demokratisch gewählte Regierungen. Auch Beschlüsse von 
Gemeinden können Anlass für solche Klagen sein. Dies würde dazu führen, dass sich die politischen 
Gremien von Städten und Gemeinden bei jedem Beschluss überlegen müssten, ob sie eventuell die 
Gewinnerwartung eines Konzerns schmälern würden und somit eine Klage gegen den Staat auslösen 
könnten. 
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Kommunale Daseinsvorsorge, öffentliches Beschaffungswesen 
In den Abkommen wird geregelt, welche Dienstleistungen von den Städte und Gemeinden erbracht 
werden dürfen und welche dem Wettbewerb unterliegen müssen. Dies kann nahezu alle bisher 
öffentlichen Dienstleistungen umfassen. Die EU schließt bisher nur hoheitliche Bereiche aus. Das 
bedeutet, dass z.B. Bereiche wie Wasserversorgung, Bildung, Kultur, Gesundheitsleistungen oder 
Nahverkehr verstärkt für Privatisierungen geöffnet werden könnten. Zudem wird die Bevorzugung 
regional tätiger Anbieter bei öffentlichen Aufträgen erschwert bzw. verunmöglicht, da von einem 
bestimmten Schwellenwert an Aufträge nicht nur EU-weit, sondern auch im Land des Vertragspartners 
ausgeschrieben werden müssen. Hiermit wird die Handlungsautonomie der Kommunen drastisch 
eingeschränkt.  
 
Standstill- und Ratchet-Klauseln 
Freihandelsabkommen enthalten in der Regel sowohl eine Stillstand- wie auch eine Ratchetklausel. 
Eine Stillstandsklausel legt fest, dass nach Einigung auf einen Status der Liberalisierung dieser nie 
wieder aufgehoben werden darf. Eine Rachtklausel besagt, dass zukünftige Liberalisierungen eines 
Sektors automatisch zu neuen Vertragsverpflichtungen werden. Ein staatliches Unternehmen (wie 
etwa die Stadtwerke), das einmal von einem privaten Investor gekauft wurde, könnte so niemals 
wieder rekommunalisiert werden darf. Es hat sich in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass - aus guten 
Gründen - zahlreiche Privatisierungen öffentlicher Güter wieder rückgängig gemacht wurden. Die 
Abkommen würden die Rückführung einmal privatisierter Leistungen in die öffentliche Hand für immer 
unmöglich machen. 
 
 
 
Heidelberg, den 5.10.2014                                    Arnulf Weiler-Lorentz, Hilde Stolz 
 
 
 
 
 
Anhang: 
 
Beschluss Deutscher Städtetag (pdf) 
 
Beschluss der kommunalen Spitzenverbände (pdf) 
 
Entwicklung der Schiedsverfahren zwischen Internationalen Großkonzernen und Staaten durch 
Investitionssicherungsklauseln in Freihandelsabkommen (pdf) 
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Auswirkungen weltweiter Handelsabkommen auf die kommunale Daseinsvorsorge 
 

Beschluss des Hauptausschusses auf seiner 209. Sitzung  
am 12. Februar 2014 in München 

 
 

1. Der Hauptausschuss begrüßt die Festlegungen des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und 
SPD, bei den derzeit geführten Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (TTIP), auf die Wahrung der europäischen Sozial- und Umweltstandards so-
wie auf den Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge Wert zu legen. Der Hauptausschuss be-
grüßt in diesem Zusammenhang auch das klare Bekenntnis des Koalitionsvertrages zu der Be-
deutung der Daseinsvorsorge, der Wichtigkeit des Subsidiaritätsprinzips und somit der Erhal-
tung der Gestaltungshoheit der Kommunen bei der Daseinsvorsorge. 

 
2. Vor diesem Hintergrund fordert der Hauptausschuss die Bundesregierung auf, sich gegenüber 

der EU-Kommission mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die kommunale Daseinsvorsorge, 
darunter insbesondere die nicht liberalisierten Bereiche, wie die öffentliche Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, die Bereiche Abfall und ÖPNV, soziale Dienstleistungen sowie alle Leis-
tungen der öffentlichen Daseinsvorsorge im Kulturbereich, vom derzeit mit den USA verhandel-
ten Freihandelsankommen – und allen weiteren Handelsabkommen – explizit ausgeschlossen 
wird.  

 
3. Der bisherige Prozess der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen EU-USA ist in höchstem 

Maße intransparent und vernachlässigt erheblich die Rechte der gewählten Parlamentarier auf 
europäischer, nationaler und Länderebene sowie die der Kommunen. Der Hauptausschuss for-
dert die EU-Kommission auf, das Mandat über die Verhandlungen offen zu legen und über den 
Verhandlungsprozess regelmäßig zu berichten. Die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit müssen 
auch in Streitfällen gelten. 

 
 
Erläuterungen: 
 
Die Europäische Union und die USA haben am 13. Februar 2013 beschlossen, Verhandlungen über 
eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership – TTIP) aufzunehmen, mit dem Ziel die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen durch 
dieses Abkommen zu vertiefen. 

Die EU ist der bedeutendste Handelspartner der USA. Zusammen machen die EU und die USA fast 
50 Prozent der Weltproduktion sowie ein Drittel des Waren- und Dienstleistungshandels aus. Die 
transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA soll erhebli-
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che Wachstums- und Beschäftigungseffekte erzielen und neuen Schwung für Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt bringen. Laut einer, von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen, Folgenabschätzung 
könnte diese umfassende transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zu einem Gesamt-
wirtschaftlichen Gewinn von 119,2 Milliarden Euro jährlich für die EU (94,9 Milliarden Euro jähr-
lich für die USA) sowie einer Erhöhung der Ausfuhren aus der EU in die USA um bis zu 28 Prozent 
führen.  

Das Abkommen wird für die Mitgliedstaaten der EU von der Europäischen Kommission verhandelt. 
Grundlage dieser Verhandlungen ist ein vom Rat erteiltes Mandat, welches jedoch nicht veröffent-
licht wird. Nach Abschluss der Verhandlungen müssen das Europäische Parlament und der Rat dem 
Vertragstext des Abkommens im Ganzen zustimmen oder ihn ablehnen. Nach Abschluss des Frei-
handelsabkommens wird dieses für die Mitgliedstaaten bindend. Damit wird es Anwendungsvorrang 
vor dem europäischem Sekundärrecht, wie beispielsweise Verordnungen und Richtlinien, sowie na-
tionalem Recht haben. Dieses rechtliche Gewicht des Abkommens verstärkt seine mögliche Bedeu-
tung für die kommunale Daseinsvorsorge. 
 
Eine stärkere Harmonisierung von Normen und sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse, wie 
die Angleichung von technischen Standards, eine umfassende Handelsliberalisierung, der Abbau von 
Zöllen, ein besserer Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen in den USA sowie ergänzende 
Vorschriften zu Sozial- und Umweltstandards sind Bestandteil des Abkommens. Die genauen Inhalte 
des Abkommens sind aufgrund der sehr eingeschränkten Beteiligung der Öffentlichkeit nur schwer 
abzuschätzen. Die EU-Kommission verhandelt zwar das vom Parlament ratifizierte Mandat, der ge-
naue Wortlaut dessen und aller weiteren Verhandlungsdokumente – und damit auch detaillierte In-
formationen über mögliche Ausnahmen im Bereich der Daseinsvorsorge – sind für die Öffentlichkeit 
jedoch nicht zugänglich.  
 
Je nach Ausgestaltung und Wortlaut des Abkommens, könnten Teile der kommunalen Daseinsvor-
sorge unter den Anwendungsbereich der Handels- und Investitionspartnerschaft fallen. Auch wenn 
sich das Handelsabkommen nicht direkt mit den Organisationsformen und -aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung befasst, können sich die Inhalte des Abkommens indirekt auf die kommunale Or-
ganisationsfreiheit auswirken. Beschränkend für die Organisationsfreiheit könnte sich beispielsweise 
eine Marktzugangsverpflichtung auswirken. Diese untersagt lokale Monopole und ausschließliche 
Dienstleistungserbringer. Somit würde einer Kommune zwar nicht vorgeschrieben, wie sie die öf-
fentliche Daseinsvorsorge zu erbringen hat. Die Marktzugangsverpflichtung könnte jedoch dazu 
führen, dass neben den kommunalen auch private Unternehmen die Daseinsvorsorgeaufgaben wahr-
nehmen können müssen und Rechtsformeinschränkungen für die Erbringung nicht zulässig sind.  
 
Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge prinzipiell 
nicht von einer transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft erfasst sind. Dies gilt ebenso 
für das seit Juni 2013 von der EU-Kommission verhandelte „Abkommen zum Handel mit Dienstleis-
tungen“ (Trade in Services Agreement – TISA), welches nationale Dienstleistungsmärkte öffnen 
soll. Die Gefährdung der Daseinsvorsorge besteht bei neuen Handelsabkommen im Allgemeinen 
darin, dass sie über das geltende Recht der Welthandelsorganisation, also dem „Allgemeinen Ab-
kommen über den Handel mit Dienstleistungen“ (General Agreement on Trade in Services, GATS) 
hinausgehen. In den GATS-Klauseln verpflichten sich die teilnehmenden Staaten lediglich zur Libe-
ralisierung expliziter Sektoren. Für Abkommen, wie TISA und TTIP, ist allerdings zu befürchten, 
dass alle Dienstleistungssektoren von den Liberalisierungsverpflichtungen des Abkommens erfasst 
sind, wenn diese nicht ausdrücklich ausgenommen werden. 
 
Insofern begrüßen wir die Entscheidung der EU-Kommission, in einer dreimonatigen Konsultations-
phase offene Fragen zum umstrittenen Investitionsschutz zu klären. Es besteht die Befürchtung, dass 
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Investitionsschutzklauseln, wie sie auch im TTIP enthalten sein dürften, mittelbare Auswirkungen 
auf die Gestaltungsfreiheit der Kommunen bei der Organisation ihrer Aufgaben haben könnten. Un-
ternehmen wäre es im Rahmen einer Investitionsschutzklausel erlaubt, Staaten vor nicht öffentlichen 
Schiedsgerichten auf entgangene Gewinne zu verklagen. 
 
Die Erbringung zahlreicher Aufgaben der Daseinsvorsorge durch kommunale und öffentliche Ein-
richtungen hat in unserer Gesellschaft eine lange Tradition und hat sich bewährt. Die Bürgerinnen 
und Bürger vertrauen darauf, dass die Steuerung und Kontrolle der Leistungen der Daseinsvorsorge 
durch demokratisch legitimierte kommunale Vertretungskörperschaften erfolgt. Damit stellt die 
kommunale Daseinsvorsorge ein wichtiges Element eines bürgernahen Europas dar, dem die EU und 
die Mitgliedstaaten gleichfalls verpflichtet sind. 
 
Die öffentliche Daseinsvorsorge darf daher insbesondere in den Bereichen, in denen sie wichtige 
Aufgaben in nicht-liberalisierten Märkten wahrnimmt, keinesfalls einer Liberalisierung unterworfen 
werden. Darunter fällt insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben in der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung. Diese Bereiche dürfen, vor dem Hintergrund des gerade erzielten Erfolges für die 
öffentliche Wasserwirtschaft in der Konzessionsvergaberichtlinie der EU, nicht wiederholt angetas-
tet werden. Dies gilt gleichermaßen für die traditionell seitens der Länder und der Kommunen ge-
leistete Kulturförderung. Der Erhalt von eigenen Einrichtungen, wie Theatern, Museen und Biblio-
theken und die Förderung von zivilgesellschaftlichem sowie ehrenamtlichem Engagement sind ge-
meinwohlerhaltende und wichtige Bestandteile der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Kommunen 
dürfen in der Erbringung auch dieser Aufgaben keinesfalls durch ein Handelsabkommen einge-
schränkt werden. Darüber hinaus sind insbesondere auch die sozialen Daseinsvorsorgeleistungen zu 
nennen. Die Erbringung dieser Leistungen durch Kommunen und die Funktionsfähigkeit der sozia-
len Sicherungssysteme sowie die kommunale Kompetenz in der Krankenhausversorgung müssen 
weiterhin gewährleistet sein und dürfen durch den Abschluss eines Handelsabkommens keiner Ein-
schränkung unterliegen. 
 
Um die Rechts- und Planungssicherheit bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu erhalten, 
ist es ebenso von großer Bedeutung, auch bei weltweiten Handelsabkommen sicherzustellen, dass 
die kommunale Definitions- und Gestaltungshoheit respektiert wird, wie sie mit dem Lissabon-
Vertrag garantiert wird. Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips – auch im Bereich von Handels-
abkommen – ist für die Erbringung von kommunaler Daseinsvorsorge unabdingbar. Die dadurch 
gewährte grundsätzliche Entscheidungsfreiheit, ob und wie eine Kommune Daseinsvorsorgeleistun-
gen auf ihrem Hoheitsgebiet durch einen eigenen Dienstleister erbringen will, dieses einem Privaten 
überlässt oder in Form von PPP-Modellen erbringt, muss auch innerhalb eines weltweiten Handels-
abkommens gewahrt werden.  
 
Demnach ist die deutsche Bundesregierung aufgefordert, sich in enger Abstimmung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden gegenüber der EU-Kommission für die Belange der Kommunen einzu-
setzen und darauf hinzuwirken, dass diese beim Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA  
– und allen weiteren Handelsabkommen – Berücksichtigung finden. Die Organisationsfreiheit der 
Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge sowie das Recht, die Art und Weise der lokalen Da-
seinsvorsorge zu gestalten, dürfen nicht angetastet werden.  
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Oktober 2014 
 

Gemeinsames Positionspapier zu internationalen  
Handelsabkommen und kommunalen Dienstleistungen 

 

Die kommunalen Spitzenverbände und der Verband kommunaler Unternehmen begleiten konstruktiv 
die Verhandlungen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und  weite-
re Freihandelsabkommen. Sie unterstützen das mit den Abkommen verfolgte Ziel,  durch den Abbau 
von Handelshemmnissen und die Verbesserung der Investitionsbedingungen die Schaffung von Ar-
beitsplätzen zu befördern. Freihandelslabkommen bergen jedoch auch erhebliche Risiken für Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge, die durch die Kommunen und ihre Unternehmen verantwortet und 
erbracht werden. Beeinträchtigungen dieser, für die Bürgerinnen und Bürger wichtigen Dienstleistun-
gen durch Freihandelsabkommen müssen ausgeschlossen werden. Städte, Gemeinden, Landkreise 
und kommunale Unternehmen fordern die auf europäischer und nationaler Ebene für die Verhand-
lungsführung und die letztendliche Zustimmung zu Freihandelsabkommen politisch Verantwortlichen 
deshalb auf, die folgenden Punkte zu gewährleisten: 

1. Kommunale Organisationsfreiheit bei der Daseinsvorsorge – Ausnahme von Marktzu-
gangsverpflichtungen gewährleisten! 

Kommunale Selbstverwaltung heißt auch Organisationsfreiheit der Kommunen im Bereich der Da-
seinsvorsorge. Die Kommunen verantworten die Leistungen der Daseinsvorsorge für Ihre Bürgerinnen 
und Bürger. In ihrem Interesse wird vor Ort die jeweils beste Organisationsform gewählt.  Das europä-
ische Recht akzeptiert grundsätzlich den weiten Handlungsspielraum der Kommunen bei der Organi-
sation der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Marktzugangsverpflichtungen 
im Rahmen von Freihandelsabkommen, wie sie beispielsweise im TTIP vorgesehen werden sollen, 
sind jedoch  geeignet, diese kommunale Organisationsfreiheit auszuhöhlen: Sollten typische kommu-
nale Dienstleistungen wie die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, der Öffentliche Personen-
nahverkehr, Sozialdienstleistungen, Krankenhäuser oder die Kultur Regeln zur Liberalisierung unter-
worfen werden, würde die derzeit garantierte umfassende Organisationsentscheidung von Kommunal-
vertretern durch rein am Wettbewerbsgedanken ausgerichtete einheitliche Verfahren ersetzt. Auch bei 
bisher politisch bewusst nicht liberalisierten Bereichen der Daseinsvorsorge könnte die in Deutschland 
vielfach übliche Eigenerbringung durch kommunale Unternehmen und Einrichtungen oder auch die 
Regelung eines notwendigen Anschluss- und Benutzungserfordernisses unmöglich gemacht werden.  
Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände und der VKU, dass die kommunale Daseinsvorsorge  
von den Marktzugangsverpflichtungen im TTIP und allen weiteren Freihandelsabkommen  ausge-
nommen wird. Der beste Weg dazu ist der  sogenannte Positivlisten-Ansatz. Danach würden Dienst-
leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge nur dann von Liberalisierungsvorschriften eines Han-
delsabkommens betroffen sein, wenn die entsprechenden Dienstleistungen bzw. Sektoren explizit in 
dem Abkommen genannt würden.  Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände und der VKU, 
dass insbesondere die nicht-liberalisierten Bereiche der Daseinsvorsorge in einer Positivliste nicht er-
wähnt werden dürfen.  
Sollte für das Prinzip des Marktzugangs im TTIP jedoch der Negativlistenansatz gewählt werden, wie 
bereits im Rahmen des zwischen der EU und Kanada ausgehandelten Abkommens CETA (Compre-
hensive Economic and Trade Agreement) geschehen, ist dort und in allen so verfahrenden Abkom-
men sicherzustellen, dass die nicht-liberalisierten Bereiche der Daseinsvorsorge ausdrücklich von der 
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Anwendung dieses Prinzips ausgenommen werden. In diesem Fall muss auch die Anwendung von 
Stillstands- und Ratchetklauseln, mit denen bestehende Liberalisierungsniveaus nicht mehr verändert 
werden könnten und das jeweils höchste Liberalisierungsniveau zum Standard erklärt wird, zwingend 
ausgeschlossen werden. Dazu wäre nach gegenwärtigem Stand des TTIP die Aufnahme der nicht-
liberalisierten Bereiche der Daseinsvorsorge in den Annex II zum Dienstleistungskapitel notwendig. 

2. Öffentliches Beschaffungswesen und Wettbewerbsrecht – Nicht über das europäische 
Vergabe- und Konzessionspaket hinausgehen! 

Die im vergangenen Jahr abgeschlossene Reform des europäischen Vergaberechts berücksichtigt an 
vielen Stellen die kommunale Organisationsfreiheit im Bereich der Daseinsvorsorge. Der darin zum 
Ausdruck gekommene politische Wille muss auch Leitschnur für die Verhandlungen von Handelsab-
kommen sein. Die kommunalen Spitzenverbände und der VKU fordern daher, dass Regelungen zum 
öffentlichen Beschaffungswesen und Wettbewerbsrecht in Handelsabkommen mit Auswirkungen auf 
die kommunale Organisationsfreiheit nicht hinter dem reformierten europäischen Vergaberecht zu-
rückbleiben dürfen. Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände und der VKU, dass die Erleichte-
rungen für Inhouse-Vergaben und die interkommunale Zusammenarbeit sowie die Bereichsausnah-
men für Rettungsdienste und die Wasserwirtschaft nicht durch die Hintertür eines Freihandelsabkom-
mens auch nur ansatzweise in Frage gestellt werden dürfen.  

3. Investorenschutz – Zuständigkeit der nationalen Gerichtsbarkeit auch für Investoren 
aus Drittstaaten! 

Regeln zum Investitionsschutz sind in Abkommen unter Staaten mit ausgeprägter rechtsstaatlicher 
Tradition und ausreichendem Rechtsschutz vor nationalen Gerichten nicht notwendig. Jedenfalls darf 
durch solche speziellen Regelungen Investoren nicht die Möglichkeit eingeräumt werden, ihnen un-
liebsame, aber demokratisch legitimierte und rechtsstaatlich zustande gekommene politische und ad-
ministrative Maßnahmen (z.B. Regulierung von Fracking zum Schutz der Trinkwasserressourcen) vor 
internationalen Schiedsgerichten anzugreifen. Zwar können solche Schiedsgerichte lediglich Scha-
densersatz verhängen und keine Rücknahme von Maßnahme anordnen, doch alleine die Möglichkeit 
einer ausufernden Schadensersatzforderung soll und kann Entscheidungen der öffentlichen Hand be-
reits im Vorfeld beeinflussen. Die kommunalen Spitzenverbände und der VKU fordern, im TTIP und 
den übrigen derzeit in der Verhandlung befindlichen Abkommen auf spezielle Investitionsschutzrege-
lungen zu verzichten. 

4. Umwelt- und Verbraucherschutz - Keine Verpflichtung zum Abbau von Schutzstan-
dards! 

Unterschiedliche Standards und Regulierungsansätze in der Umwelt- oder Verbraucherschutzpolitik 
können als nicht-tarifäre Handelshemmnisse angesehen werden. Ziel dieser Maßnahmen ist in aller 
Regel jedoch kein Protektionismus, sondern die Umsetzung eines gesellschaftlichen Konsenses über 
Verbraucher- oder umweltpolitische Fragen. Umfasst sind z.B. die Zulassung bestimmter Pflanzen-
schutzmittel oder auch die Erzeugungsprozesse von Lebensmitteln. Die Anstrengungen zum Abbau 
nicht-tarifärer Handelshemmnisse und zur Schaffung regulatorischer Kohärenz dürfen daher nicht da-
zu führen,  dass der Handlungsspielraum der EU oder der Mitgliedstaaten, z.B. in ihrer Umweltpolitik 
bestimmte als notwendig erachtete erhöhte Standards oder von Vertragspartnern abweichende Regu-
lierungsansätze beizubehalten oder neu einzuführen, eingeschränkt wird. Die kommunalen Spitzen-
verbände und der VKU fordern daher, dass bei unterschiedlichen Schutzniveaus die in der EU einheit-
lich oder national geltenden Standards auf keinen Fall mit einem vorrangigen Ziel des Abbaus von 
Handelshemmnissen reduziert werden dürfen; dies gilt insbesondere für den Umwelt- und Verbrau-
cherschutz. 

Anlage 01 zur Drucksache: 0060/2014/AN



5. Transparenz – Einbindung kommunaler Vertreter in Beratergruppen

Die Verhandlungsführung über so komplexe Fragestellungen, wie sie mit einem Freihandelsabkom-
men verbunden sind, erfordert Vertraulichkeit. Gleichwohl besteht aufgrund der umfassenden Auswir-
kungen eines solchen Abkommens schon bei diesen Verhandlungen auch ein berechtigtes Interesse 
an Transparenz; die kommunalen Spitzenverbände und der VKU teilen dieses Interesse. Ein guter 
Weg, beiden Interessen Genüge zu tun, ist u.a. die frühzeitige Einbindung relevanter Gruppen. 
Das Abkommen sollte nicht nur der Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Rates bedür-
fen, sondern auch der Zustimmung der Parlamente der 28 EU-Mitgliedsstaaten. In Deutschland sollten 
nicht nur der Bundestag und der Bundesrat dem Freihandelsabkommen zustimmen müssen, sondern 
es sollten auch die Kommunen an der Entscheidungsfindung beteiligt und über den jeweiligen Ver-
handlungsstand informiert werden, damit die Interessen aller staatlichen Ebenen gewahrt bleiben. 
Die kommunalen Spitzenverbände und der VKU begrüßen daher ausdrücklich die Einberufung eines 
Beirates beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für TTIP unter Beteiligung der Kommu-
nen. Sie fordern darüber hinaus eine Beteiligung der kommunalen Ebene und der öffentlichen Dienst-
leistungen in die bei der EU-Kommission bestehenden Beratergruppen. 

6. TiSA - Kein Alleingang, der über die GATS und WTO hinausgeht!

Derzeit wird zudem von den USA, der EU und 20 weiteren Mitgliedern der Welthandelsorganisation 
(WTO) das „Trade in Services Agreement“ (TiSA) verhandelt. Ziel dieser Verhandlungen ist der Abbau 
von Handelshemmnissen im öffentlichen Dienstleistungssektor, um neue Marktchancen zu eröffnen. 
Diese Verhandlungen werden sehr vertraulich geführt. Auch für dieses Abkommen fordern die kom-
munalen Spitzenverbände und der VKU, dass die öffentliche Daseinsvorsorge und damit der öffentli-
che Dienstleistungssektor nicht betroffen sein dürfen. Die entsprechenden Standards dürfen nicht 
über das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade 
in Services – GATS) hinausgehen. Der öffentliche Dienstleistungssektor und die demokratisch legiti-
mierte Verantwortung vor Ort dürfen keinesfalls im Zuge von partiellen wirtschaftlichen Interessen zum 
Nachteil der Daseinsvorsorge in Deutschland beeinträchtigt werden. Die Organisationsfreiheit der 
Kommunen als einer der Kernbereiche des kommunalen Selbstverwaltungsrechts muss sichergestellt 
und Rekommunalisierungen nach den Gegebenheiten vor Ort und auf Basis des lokalen Wählerwil-
lens uneingeschränkt möglich bleiben. Wir fordern für das TiSA-Abkommen ebenfalls eine breitere 
Einbindung der betroffenen Öffentlichkeit, die Verfolgung eines Positivlistenansatzes sowie die Wah-
rung des geltenden Vergaberechts. 
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Schiedsverfahren zwischen Internationalen Großkonzernen und Staaten 
durch Investitionssicherungsklauseln in Freihandelsabkommen 
 

 

 

 

Quelle: United Nations Conference on Trade and Development 
Zitiert in: The Economist, Oct 11th 2014 
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